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Erziehung der Taubstummen kamen. Ueber die

ersten Tanbstummenlehrer Europas haben wir
an dieser Stelle schon zweimal berichtet. D. R.)

Unterdessen sind die modernen Staaten von
Europa und ebenso von Amerika alle zu der
Ansicht gelangt, daß der Taubstummen-Unterricht

zu ihren Pflichten gehört und daß sie

denselben zum mindesten in ausreichendein Maße
unterstützen oder aber vollständig übernehmen
müssen. Es ist als eine Rückständigkeit unseres
Vaterlandes ans dem Gebiete des Schulwesens
zu bezeichnen, daß von den jetzt bestehenden
15 schweizerischen Taubstummenanstalten nur 5

(Münchenbnchsee, Genf, Hohenrain, Mondon
und Zürich) staatlich sind.

Nachdem wir an Hand der geschichtlichen
Daten Ihnen dargelegt haben, daß die
Taubstummheit zu allen Zeiten bestanden und daß
es eine uns jetzt unfaßbar lange Zeit gewährt
hat, bis das Tanbstninmenbildnngswese»
Allgemeingut geworden war, bleibt uns jetzt
zunächst die Aufgabe, liber die geographische
Verbreitung der Taubstummheit einige Worte zu
sagen.

'

Es wird Ihnen nicht ganz imbekannt sein,
daß die Schweiz von allen europäischen Staaten
verhältnismäßig am meisten Taubstumme zählt,
nämlich ans 100,00V Einwohner 215. Solch
hohe Ziffern treffen wir aber in allen
Alpenländern, während die flacheren Gegenden, wie
Belgien und Holland, sowie (nach amerikanischen
Statistiken) die Neger, Indianer, Chinesen und
Japaner nur chs — ch« dieser Frequenz ausweisen.
Ungünstige hygienische nnd soziale Zustände,
Alkoholismns, Inzucht (Blutsverwandtschaft)
werden jedenfalls mit Grund zu den Faktoren
(Mitwirkenden) gerechnet werden müssen, welche

zur Erklärung der hohen Tanbstnmmenziffern
der Alpenländer dienen. (Der Redaktor fragt
hier bescheiden an, ob nicht auch das rauhe
Klima mit seinen jähen Witterungswechseln und
infolge dessen schnelleren und häusigeren
Erkältungen als im Flachland, sowie die mangelhafte

und oft grundverkehrte Verpflegung
ertränkter Kinder und die schwere Erreichbarkeit
ärztlicher Hülfe in den Bergen als Ursachen
angeführt werden können?) Eine hervorragende
Rolle spielt dabei auch der Kretinismus, welcher
dem Flachlande beinahe fehlt und der relativ
häufig mit Taubstummheit verbunden ist. Neuere
Untersuchungen bringen den sichern Nachweis,
daß dem Trinkwasser, resp, dem betreffenden
Boden die Hanptnrsache für die Entstehung der
endemischen (endemisch ---- einheimisch, endemische

Krankheit ---- örtliche, von der Luft, Lebensart
usw. herrührende Krankheit), kretinischen
Taubstummheit zuzuschreiben ist.

(Hier folgen sehr interessante Ausführungen
über die Aetiologie (Lehre von den Krankheitsursachen,

Lehre von Ursache und Wirkung oder
Grund und Folge) der Taubstummheit, die
mehr für Wissenschaftler nnd Tanbstummenlehrer

berechnet sind. Nachdem der Professor
die verschiedenen Ursachen der Taubheit aufgezählt

hat, fährt er fort:)
Es ist einleuchtend,^daßst ivenil die'genannten

Schädlichkeiten ein Kind treffen, dessen ererbte
Anlagen nnd allgemeine körperliche Entwicklung
unter der Ungunst der familiären Erwerbsver-
hültnisse gelitten), hat, die allgemeine nnd
örtliche Widerstandskraft des Organismus auch eine
entsprechend geringere sein),mnß.2 Dies allein
vermag schon die Tatsache zu erklären, daß die
erworbene Forin der Taubstummheit bei den
ärmeren Klassen relativ (bezüglich, in gewisser
Beziehung)^, stärker verbreitet ist, als bei der
übrigen Bevölkerung. Ans die nämlicheil
Umstände ist aber auch wohl die Tatsache
zurückzuführen, daß altdeutschen Reich, dessen
allgemeiner Wohlstand sich in den letzten Dezennien
(Dezennium ^ Jahrzehnt) gewaltig gehoben hat,
gleichzeitig die prozentuale Tanbstnmmenziffer
bedeutend zurückgegangen ist. (Derselbe Rückgang

ist in Schweden zu beobachten seit der
Einführung der allgemeinen Abstinenz
(Enthaltsamkeit von Alkohols. D. R.)

(Schluß folgt.)

Deutschland. In einer preußischen Zeitung
lasen wir: Das Gesetz über die Schulung
blinder und taubstummer Kinder, das mit dem
1. April 1912 in Kraft getreten ist, hat zur
Folge gehabt, daß die Zahl taubstummer Kinder,
die die städtische Taubstummenschule besucheil
müsseil, erheblich gestiegen ist. Damit ist die

Schaffung einer weitern Lehrstelle an der
städtischeil Taubstnmmenschnle in Berlin
erforderlich geworden, die der Magistrat in seiner
heutigen Sitzung beschlossen hat. (Auch bei uns
würde eine gesetzliche Anzeigepflicht für
Angehörige schulpflichtiger taubstummer
Kinder die Gründung neuer Taubstummenanstalten

zur Folge haben. D. R.)
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